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Kantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP) realisieren 

Zielsetzung 

In enger Zusammenarbeit mit den Standortgemeinden und weiteren Stakeholdern ist die Bewirtschaftung, Aktualisierung und Realisierung der 

Standortentwicklung für wirtschaftliche Aktivitäten von kantonaler Bedeutung voranzutreiben. Dabei ist die Abstimmung der Verkehrs-, Umwelt-

, Finanz- und Wirtschaftspolitik sicherzustellen, unter Berücksichtigung der Siedlungsqualität (Freiräume, öffentliche Räume, gestalterische 

Bauqualität etc.). 

Hauptziele: C     Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen 

 

Gemeinden  Standortgemeinden 

Dritte  Grundeigentümer 

Hauptstadtregion Schweiz 

Investoren 

Transportunternehmungen 

Federführung: AGR 

 

Massnahme 

In enger Abstimmung mit den Standortgemeinden fördert und bewirtschaftet der Kanton die ESPs. Die Zusammenarbeit zwischen Kanton und 

ESP-Standortorganisation, der Umfang der kantonalen Leistungen und der erwartete Projektfortschritt sind Gegenstand des Controllings oder 

werden standortspezifisch in enger Zusammenarbeit zwischen Kanton und beteiligten Standortorganisationen resp. Gemeinden ausgehandelt 

und verbindlich festgehalten. Bei komplexen, zeitkritischen oder investitionsintensiven Vorhaben sowie Vorhaben, die von grösster kantonaler 

Bedeutung sind, engagiert sich der Kanton mit zusätzlichen Ressourcen aktiv bei der Sicherstellung des Projekterfolgs. Für die Realisierung 

der Entwicklungsschwerpunkte setzt der Kanton bei Bedarf das Instrument der kantonalen Überbauungsordnung ein. 

Vorgehen 

- Standortliste bewirtschaften. 

- Finanzielle und personelle Ressourcen zur Sicherstellung des Projekterfolgs (Gesamtprojekt, Einzelprojekte) bereitstellen, insbesondere für 

die Premium-Standorte. 

- Periodisches Monitoring und Controlling durchführen und den Regierungsrat über den Projektfortschritt orientieren. 

- Beteiligte, Betroffene und Öffentlichkeit mit geeigneten Kommunikationsmassnahmen über die Projektfortschritte informieren. 

- Bei Bedarf können Gemeinden, Regionen oder kantonale Stellen einen Antrag für die Neuaufnahme von ESP-Standorten stellen. Basierend 

auf den Ergebnissen des ESP-Controllings können ESP Standorte auch gestrichen werden. 

 

- Raumkonzept Kanton Bern 

- Prioritätensetzung öffentlicher Verkehr 

- Prioritätensetzung grössere Strassenbauvorhaben 

- Einhaltung der lufthygienischen Handlungsspielräume 

- Arbeitszonenbewirtschaftung (gemäss Massnahmenblatt A_05) 

- Regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte (RGSK) 

- Gunstlagen und Vorranggebiete für Logistiknutzungen (gemäss Massnahmenblatt B_03) 

Grundlagen 

9. Zwischenbericht der Arbeitsgruppe ESP z.H. des Regierungsrates von 2020. AG ESP/AGR. Bern 

Hinweise zum Controlling 

ESP-Monitoring, ESP-Controlling, Zwischenberichte zum ESP-Programm 

G Lösungs- und effizienzorientierte Zusammenarbeit fördern 

Beteiligte Stellen 

AGR Kanton Bern 

AÖV 

AWI 

Generalsekretariat FIN 

TBA 

Kurzfristig 

Mittelfristig 

Daueraufgabe 

bis 2026 

2027  bis  2030 

Realisierung Stand der Koordination 

der Gesamtmassnahme 

Festsetzung 

Abhängigkeiten/Zielkonflikte 

Bemerkung: Nur Kosten für die Gesamtleitung einer 4-jährigen Programmperiode. 

350’000 Gesamtkosten: 

davon finanziert durch: 

100 % Fr. 

350’000 % 100 Kanton Bern Fr. 

Bund Fr. 

Regionen Fr. 

Gemeinden Fr. 

Andere Kantone Fr. 

Dritte Fr. 

Als Teil der Erfolgsrechnung 

Als Teil der Investitionsrechnung 

Spezialfinanzierung:  

Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten 

Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern 

Finanzierungsart: 

Finanzierungsnachweis 
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Kantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP)  
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Schwerpunkt Nutzung  Verkehrserschliessung   Schwerpunkt Nutzung  Verkehrserschliessung  

ESP-D Entwicklungsschwerpunkt Dienstleistung  SAZ Strategische Arbeitszonen  

− Dienstleistung  

− Freizeit  

− Detailhandel  

− Zentral gelegen  

− Optimale Erschliessung mit dem 

öffentlichen Verkehr  

− EGK B/C1)  

− Industrielle und 

gewerbliche Produktion 

- Grosse Projekte  

 

− Nähe bestehender 

Autobahnanschluss (entlang 

Verkehrsachsen A1, A5, A6, A12, 

A16) 

-  Erschliessung mit dem öffentlichen 

Verkehr gemäss den 

übergeordneten rechtlichen 

Bestimmungen 

ESP-A Entwicklungsschwerpunkt Arbeiten  SAZ zeichnen sich aus durch  

- grössere zusammenhängende Flächen (mindestens ca. 5 

ha), unüberbaut  

- vorranggig für grosse Projekte reserviert 

- bei Bedarf koordinierte Planungsverfahren (ggf. kantonale 

Überbauungsordnung), kurzfristige Verfügbarkeit über 

Kaufrechtsverträge geregelt  

 

− Industrielle / gewerbliche  

Produktion  

− Vorwiegend auf MIV 

ausgerichtete Nutzungen  

ebenfalls möglich  

  

− Nähe bestehender 

Autobahnanschluss (entlang 

Verkehrsachsen A1, A5, A6, A12, 

A16)  

− Erschliessungsmöglichkeit mit dem 

öffentlichen Verkehr  

− EGK D1)  

ESP Erfüllen mehrere Profile, keine eindeutige Zuordnung 

möglich  
1) Die genauen Anforderungen an die Erschliessungsgüteklasse bei Standorten mit EGK B/C und EGK D/E hängen von der 

Arbeitsplatzdichte, von der bestehenden Erschliessungsgüte und vom Nutzungsprofil der betroffenen Gebiete ab.  

  

KS: Koordinationsstand der Standorte: FS: Festsetzung, ZE: Zwischenergebnis, VO: Vororientierung, AL: Ausgangslage  
 

Tabelle 1: Aktiv bewirtschaftete ESP / SAZ-Standorte  

Nr.  Standorte   Typ  KS    Nr.  Standorte   Typ  KS  

1  Bern Ausserholligen (1, 2, 3, 4)  ESP  FS   17  Thun Bahnhof (4)  ESP-D  FS  

2  Bern Bahnhof (2, 4)  ESP-D  FS    18  Thun Nord (1, 2)  ESP  FS  

3  Bern Wankdorf (1, 2, 3, 4)  ESP  FS    19  Tramelan Fin des Lovières  ESP-A  FS  

4  Biel / Bienne Masterplan (2, 3, 4)  ESP-D  FS    20  Worb Worbboden  ESP-A  FS  

5  Biel Bözingenfeld (1, 2, 3)  ESP-A  FS    21  Zollikofen / Münchenbuchsee (5) ESP-D  FS  

6  Burgdorf Bahnhof (4)  ESP-D  FS    22  Ostermundigen Mösli  SAZ  ZE  

7  Interlaken Flugplatz  ESP / SAZ  FS    41  Steffisburg Bahnhof  ESP  FS  

8  Langenthal Bahnhof (4)  ESP-D  FS    42  Biel / Pieterlen  SAZ  VO  

9  Lengnau Lengnaumoos  ESP-A  FS    43  Niederbipp Stockmatte (2)  ESP-A  ZE   

11  Muri Gümligenfeld (3)  ESP-A  FS    44  Herzogenbuchsee Bahnhof (4)  ESP-D  FS  

12  Niederbipp / Oensingen 

(interkantonal) (2)  

ESP-A  ZE        

14  Ostermundigen Bahnhof ( 2, 4)  ESP-D  FS     46  Langenthal-Thunstetten Oberhard- 

Wolfhusenfeld  

ESP-A / 

SAZ  

ZE  

15  St-Imier Rue de la Clef  ESP-A  FS       

  

 

Tabelle 2: Weitgehend realisierte ESP-Standorte  

Nr.  Standorte   Typ  KS    Nr.  Standorte   Typ  KS  

13  Oberbipp  ESP-A  FS  33  Langenthal Steiachermatte  ESP-A  FS  

16  Studen  ESP-A  FS   34  Lyss Bahnhof (3)  ESP-D  FS  

26  Bern Brünnen (3)  ESP  FS   35  Lyss Grien Süd  ESP-A  FS  

27  Burgdorf Buechmatt  ESP-A  FS   36  Lyssach / Rüdtligen-Alchenflüh (3)  ESP-A  FS  
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28  Interlaken Bahnhof Ost  ESP-D  FS   37  Moosseedorf Moosbühl (3, 5)  ESP-A  FS  

29  Ittigen Papiermühle  ESP-D  FS   38  Muri-Gümligen Bahnhof  ESP-D  FS  

30  Ittigen Worblaufen  ESP-D  FS   39  Niederbipp  ESP-A  FS  

31  Köniz Liebefeld  ESP  FS   40  Uetendorf  ESP-A  FS  

32  Köniz Juch (3)  ESP-A  FS           

  
Diese ESP-Standorte wurden mit Regierungsratsbeschluss vom 22.10.2008 (RRB 1740) resp. 17.10.2012 (RRB 1434) resp.  

23.11.2016 (RRB 1316) aus der aktiven Bewirtschaftung des ESP Programms entlassen. Sie haben einen weit fortgeschrittenen 

Realisierungsstand erreicht (infrastrukturelle Ausstattung und realisierte Nutzungen) und es existiert kein absehbarer, grösserer 

Koordinationsbedarf zwischen Kanton und ESP-Standortgemeinde. Sie behalten das kantonale ESP-Label beziehungsweise den 

ESP-Status.  

  

Tabelle 3: Sistierter ESP-Standort  

Nr.  Standorte   Typ  KS  

10  Lyssach, Schachen Buechmatt   ESP / SAZ  ZE  

Dieser ESP-Standort wurde mit Regierungsbeschluss vom 17.10.2012 (RRB 1434) aus der aktiven Bewirtschaftung des ESP 

Programms entlassen und sistiert. Der Standort bleibt als strategisch wichtige Fläche im kantonalen Richtplan enthalten.  
  
(1) Premium-Standorte: Standorte, die einen besonders hohen Koordinationsbedarf erfordern, langfristig von höchstem kantonalen  

Interesse sind sowie ein hohes Engagement der Standortgemeinden aufweisen  

(2) Standorte, die zu den Top-Entwicklungsstandorten der Hauptstadtregion Schweiz gehören  

(3) Standorte, an denen Verkehrsintensive Vorhaben (ViV, Massnahme B_01) grundsätzlich zugelassen oder bereits vorhanden sind  

(4) ESP, welche sich auch für Wohnnutzung eignen (siehe Rückseite 3)  

(5) Standorte, an denen Vorranggebiete für Logistiknutzungen (MB B_03) ausgewiesen sind 

 

  

Anforderungen an ESP-Standorte, welche sich für Wohnnutzung eignen  
 

Eine zusätzliche Wohnnutzung im Vergleich zum planungsrechtlichen Stand ist nur in ESP-Standorten zugelassen, die 

dafür bezeichnet sind (Fussnote 4, Tabelle 1). Für die konkrete Umsetzung gelten die folgenden Anforderungen.  

  

Die bestehende Ausrichtung des ESP-Programms bleibt auch in Standorten, welche sich für die Wohnnutzung eignen, 

bestehen; ESPs dienen in erster Linie der Ansiedlung von Arbeitsplätzen mit einer hohen Wertschöpfung. Die 

bezeichneten Standorte zeichnen sich durch eine besondere zentralörtliche, wirtschaftlich sehr attraktive Lage und durch 

eine Eignung für eine verdichtete, qualitativ hochstehende Nutzungsweise (Arbeits- und Wohnnutzung) aus. Um eine 

koordinierte Entwicklung zu gewährleisten, welche die verschiedenen raumplanerischen und wirtschaftspolitischen  

Interessen berücksichtigt, wird in diesen Standorten eine Nutzungsdurchmischung zugelassen. Die erwünschte räumliche 

Entwicklung des gesamten ESPs wird durch die Standortgemeinden im Rahmen ihrer Planung gesichert und mit der 

räumlichen Entwicklung des gesamten Gemeindegebiets abgestimmt.  

  

Für die Festlegung eines zusätzlichen Wohnanteils und zur konkreten Lokalisierung der Wohnnutzung im ESP-Standort 

werden im Einzelnen folgende Anforderungen gestellt:  

 

- Die Standortgemeinde erarbeitet eine räumliche Analyse des gesamten ESPs 

- Darauf basierend werden Entwicklungsziele der erwünschten räumlichen Entwicklung des gesamten ESPs formuliert. 

Dabei sind die Ansiedlung von Arbeitsplätzen mit hoher Wertschöpfung und eine hochwertige städtebauliche 

Verdichtung unter Berücksichtigung der Siedlungsqualität (Freiräume, öffentliche Räume, gestalterische Bauqualität 

etc.) sicherzustellen. 

- Die Standortgemeinde erstellt eine Gesamtübersicht über die vorhandenen Innentwicklungspotenziale 

(Nutzungsreserven und –potentiale) in der Gemeinde. Sie weist nach, dass Wohnstandort-Alternativen im gesamten 

Gemeindegebiet geprüft wurden (inkl. Vorranggebiete regionale Siedlungserweiterung Wohnen nach RGSK) und 

eine sachbezogene Interessenabwägung vorgenommen wurde. Die Interessenabwägung ist offenzulegen. 

- Die Standortgemeinde weist nach, dass kein zusätzlicher Baulandbedarf für Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung 

im Dienstleistungsbereich ausserhalb des ESP-Perimeters absehbar ist. Der Nachweis ist offenzulege 

- Die Standortgemeinde stellt die regionale Abstimmung des Bedarfs an Arbeits- und Wohnzonen sicher 

(Berücksichtigung der Wohn- und Arbeitsschwerpunkte sowie Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiete gemäss 

RGSK). 

- Die wesentlichen Inhalte dieser Vorarbeiten sind in der kommunalen Richt- und/oder Nutzungsplanung (z.B. 

Überbauungsordnung) für den gesamten ESP-Perimeter behörden- bzw. grundeigentümerverbindlich zu sichern und 

im Bericht nach Art. 47 RPV offenzulegen.  


